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Maßnahmenblatt
Vermeidung / Minderung / Schutz (V), Maßnahmennummer: 003_V

Bezeichnung der Maßnahme: Schutz angrenzender Vegetationsbestände und Gehölzstrukturen

Gesamtgröße der Maßnahme in qm: 0

Temporäre Maßnahme: ja

Keine Flächen vorhanden

Lageplan der naturschutzfachlichen Maßnahme (LBP, FFH-VS): Unterlagen Nr.: 10.2

Zeitpunkt der Durchführung: 2 Woche/n vor Projekt-Baubeginn

Entwicklungsziel der Maßnahme
Zielbiotop: Einzelbaum alter Ausprägung sowie Intensiv genutztes, frisches Dauergrünland

Schutzvorrichtungen/-vorkehrungen: Vegetationsschutzzäune um die BE-Fläche herum sowie, durch Ökologische 

Baubegleitung eingeschätzte und begleitete Maßnahmen zum Schutz des alten Baumes (Stieleiche) im I. Quadranten (zum 

Beispiel Wurzelvorhang oder Wurzelbrücke)

Schlüsselnummer Zielbiotoptyp (je Bundesland): 41.05aA (02.02.430) sowie 34.08a.01 (06.03.210)

Spezielle Habitatelemente/Strukturmerkmale: alter Baum (Stieleiche) und intensiv genutztes, frisches Dauergrünland im 1. 

Quadranten, welche in Berührung mit der temporären BE-Fläche und zugehöriger Zufahrt bzw. mit dem Neubau des neuen BSH 

samt Zufahrt kommen

Beschreibung der Tätigkeiten zur
Herstellung und Entwicklung: Begehen der Fläche und Ausmessen im Hinblick auf die benötigten Materialien und Maschinen

Vegetationsschutzzaun zum Schutz der Biotope/Flächen während der Bauzeit (Vermeidung baubedingter Beeinträchtigungen wie 

Befahren, Trittschäden, Ablagerung von Baustoffen und Geräten sowie unbefugte Nutzungen). Dies betrifft den alten Baum im I. 

Quadranten, der nahe des jetzigen bzw. auch zukünftigen BSH steht und auch den mittelalten Baum an der Baugrenze nahe der 

neuen landwirtschaftlichen Einfahrt. Des Weiteren soll die BE-Fläche samt Zufahrt selbst zum Schutz angrenzender 

Vegetationsbestände eingezäunt werden.

Risikomanagement: nein

Dauer Herstellung und Entwicklung bis zur Erreichung des Zielzustandes (s. Anhang III-18): 19 Tag/e

Unterhaltung:

Fachliche Maßgabe für Unterhaltungszeitraum nach § 15 Abs. 4 BNatSchG (s. Anhang III-18): nicht erforderlich

Berichtspflichten nach § 17 Abs. 7 BNatSchG
Berichtsintervall bis zum Erreichen des Zielzustandes: 2 Woche/n

Berichtsintervall Unterhaltungspflege: Keine Angabe

Maßnahme unter Berücksichtigung Klimawandel nachhaltig: ja
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Konfliktbewältigung
Nr. Beschreibung Naturraum Beurteilung i. Verbindung m. 

Maßnahme

B6

Anlagebedingte Beeinträchtigung oder 
Verlust von Vegetations-/Gehölzstrukturen 
mit Habitateignung für Brutvögel und 
Fledermäuse

D16 Erzgebirge vermeidet/vermindert 003_V, 004_V
(CEF), 006_A

L2 Dauerhafte Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes

D16 Erzgebirge vermeidet/vermindert 003_V, 007_A

B1
Bauzeitliche Beeinträchtigung 
angrenzender Biotopflächen und 
Gehölzstrukturen

D16 Erzgebirge vermeidet/vermindert
001_V, 003_V, 
007_A, 008_G

Bestands- und Konfliktplan (LBP, FFH-VS): B1: Unterlagen Nr.: 10.2/L2: Unterlagen Nr.: 10.2/B6: Unterlagen Nr.: 10.2

Datum Einreichung Planungsunterlagen: 28.11.2025


